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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das AHStG geändert werden soll. 

Die Universitätsdirektion der Technischen Universität Wien überreicht in 

der Anlage eine Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das AHStG geändert werden soll, in 25facher Ausfertigung. 

Der Universitätsdirektor: 

Beilage 
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Studien kommission 
.,Lehramt Chemie" 

Tecttnlsche Universität Wien 
p. A.: Institut für Anorganische Chemie 

Getreidemarkt 9, 1060 Wien 

Bundesmirristerium f. '\..Jissenschaft u. F O'rschung 

über die UrriversitätsdTrektion 
z.IId.�1ag. Urban 

Betrifft: AH St G-NovelIierung - Stellungnahme 

STELLUNGNAHME 

vJien. am 9. März 1992 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes. 
mit dem das AHStG geändert werden soD. 

Die Studienkomrnission "Lehramt Chemie" an der Technischen UnT\/ersität Wien lehnt den 
Punkt 16 des vorliegenden Gesetzesentmn-fes. mit dem das AH St G nwelliert werden soll. 
ab. Dieser Punkt ändert den §1'7 Abs. 2 des AHStG. Die Studienkonmrission erhebt 
Einwände gegen ht. CI und c dieses I'a-ragraphen. 

B egctindung: 

l)lit. a: 
Die Studienkommissionen sOßen mit diesem Absatz verpflichtet werden. bereits 1m ersten 
Sernester Lehrveranstaltungen aus einfiihrenden und das Studium besonders 
kennzeichnenden Fächern r'Orientierungslehrveranstaltungen") 1m Unlfang von. 10 vH 
anzubieten. wobei diese entsprecher.d der Erläuterungen des Gesetzesentwurfes aus dem 
bestehenden Angebot ausge�o\Iä'h1t r;"'1erden sollen oder bei Aufnahme neuer 
Lelnveranstaltungen auf Stundenneutralität geachtet werden SOil Die Studienkomrnlssion 
LA Olemie an der TU liJien sieht in dieser Regelung für die Lehramlsstudien zwei 
grundsätzliche Probleme: Erstens geht allS der Formulierung der Anzahl der Stunden mcht 
eindeutig hervor. ob sich bei kombinationspflichtlgen Studien v-7ie eben die Lehramtsstudien 
die 10 vH .auf beide Studienrichtungen gemeinsam oder .auf jede der beiden 
Studien�ichtungen bezieht. Zweitens müßten in die Studienpläne von Lehramtsstudien 
zusätzliche. völlig neuartige Lehl'Veranstaltungen aufgenommen werden. die weder der 
Bedingung der Stundermeutralität genügen t"'rurden noch einem der in den Studienordmmgen 
vorges�henen Fächer zugeordnet werden können. Denn weder reine 
Fachle�llVeranstaltungen noch allgemeine pädagogische Lehrveranstawltungen sind als 
Orientiel"Ut1gs1emveranstaltungen geeignet. da die Studenten jn derartigen Lehr

veranstaltungen nicht die Möglichkeit haben ihre F ämgkeiten 1m Hinblick auf den Lehrberuf 
zu prüfen bzw. zu entdecken. Allenfalls Fachdidaktiklelnveranstaltungen könnten diesem 
Ziel entsprechen. Diese sind jedoch gern. Studienordnuno Chemie "LA an höheren Schulen" 
erst im zweiten Studienabsc'hnltt vorgesehen. 

9/SN-127/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



" . . 

Die Studien kommission Lehramt Chemie an der iU l.vlen schlägt vor. die Lehramtsstudien 
von der Regelung gern § 1'1 Abs. 2 1it .3. auszunehmen oder auf die F O1'derung der 
Stundemeutralität zu verzichten und die Studienordmmgen dahTngehend zu ändern. daß 
spezieDe für Lehramtsstudien siorrv-oDe OrientielwungslehlVeran5taltungen Tn den 
Studienplänen 1m ersten Semester untergebracht to\1erden können. 

2)1it.c: 
Mi diesem Absatz werden die Studienkom ... mssiooen verpflichtet. Ä1Jsbildurtgsziele sowohl 
für Pflicht- als auch für Wahlfächer zu defimeren. Gemäß Gesetzeserläuterung soU damit 
dem Vorwurf begegnet werden. Inhalte und Ziele der Ausbildung in einem Fach seien dem 
einzelnen Vortragenden bzw. Prüfer i:i'berlassen ("Prüferwillkiir"). Die Studienkommission 
LA Chemie an der TU Wien ist der Ansicht. daß durch D efinltion der Ausbildongsziele 
seitens der Studienkommissioo einer e\/entueDen Prüfertlon1Jkür. tlo;welche eigentlich einen 
Mißbrauch der Lehrfrel1leit darsteDt. nicht begegnet werden kam... da eine 
Studien kommission kein Rechtsmittel hat. das Erreichen solcher AusbIldungsziele ZIJ 

ij'berprüfen. E:) v\läre 'y;elmelrt' an'Je'bracht. ein gutes EmveLnelrmen der StlJdienkommissioo 
m1t den Lehrveranstaltungsleitern anzustreben und m regelmäßigen konstruktWen 
Ge5p1' ächen Lehr- und Lernziele von LehNer anstaltungen zu erarbeiten. 

f�,� Schmoer 
Vorsitzender der S tudienkommlssion 

Lem-an1t O1emie an der TU v.Tien 
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